
Anteil
18,77%
24,53%
28,47%

9 Std. 6 Std. 4,5 Std. 9 Std. 6 Std. 4,5 Std.
1. Kind 303,00 € 202,00 € 151,50 € 272,70 € 181,80 € 136,35 €
2. Kind 181,80 € 121,20 € 90,90 € 163,62 € 109,08 € 81,81 €
3. Kind 60,60 € 40,40 € 30,30 € 54,54 € 36,36 € 27,27 €

9 Std. 6 Std. 4,5 Std. 9 Std. 6 Std. 4,5 Std.
1. Kind 165,00 € 110,00 € 82,50 € 148,50 € 99,00 € 74,25 €
2. Kind 99,00 € 66,00 € 49,50 € 89,10 € 59,40 € 44,55 €
3. Kind 33,00 € 22,00 € 16,50 € 29,70 € 19,80 € 14,85 €

6 Std. 5 Std. nur Frühhort 6 Std. 5 Std. nur Frühhort
1. Kind 86,00 € 71,67 € 28,67 € 77,40 € 64,50 € 25,80 €
2. Kind 51,60 € 43,00 € 17,20 € 46,44 € 38,70 € 15,48 €
3. Kind 17,20 € 14,33 € 5,73 € 15,48 € 12,90 € 5,16 €

4. Gastkinder: Krippe Kindergarten Hort
14,40 € 7,90 € 4,10 €

Krippe Kindergarten Hort
8,54 € 3,56 € 2,40 €

Für das 4. Kind und jedes weitere Kind, das eine Kindertageseinrichtung besucht, wird kein Elternbeitrag 
erhoben.

Tagesbetreuung (ungekürzt)

5. Weitere Entgelte:

Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung 
überschritten, werden weitere Entgelte wie folgt erhoben:

pro angefangene Stunde

Für Kinder, die nach Ablauf der Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung noch nicht abgeholt worden sind, wird 
ein weiteres Entgelt von 25,00 € erhoben.

2. Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis Schuleintritt

gemeinsam erziehend allein erziehend

3. Kinder ab Schuleintritt bis Vollendung der 4. Klasse (5 Stunden ohne Frühhort, 6 Stunden mit Frühhort)

gemeinsam erziehend allein erziehend

Hort 302,06 € 86,00 €

Demnach werden folgende Elternbeiträge bzw. weitere Entgelte festgesetzt:

1. Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

gemeinsam erziehend allein erziehend

Krippe 1.614,41 € 303,00 €
Kindergarten 672,66 € 165,00 €

Elternbeiträge und weitere Entgelte für das Jahr
2026

Die Neufestsetzung der Elternbeiträge ergibt sich aus den durchschnittlichen Betriebskosten des Jahres 2024
und der Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Wildenfels in seiner 14. Ratssitzung am 16.09.2025
unter Beschluss-Nr.: 58/14/2025.

Ermittlung des ungekürzten Elternbeitrages:
Betreuungsart BK aus 2023 ungekürzter Elternbeitrag


